
Wissen entscheidet
Der neue, bundesweite Einb�rgerungstest im internationalen Vergleich

Von Ines Michalowski

Die Frage, ob und wie stark der Staat in individuelle
Integrationsprozesse eingreifen soll, beantworten li-
beral verfasste Demokratien unterschiedlich. Ein zen-
trales Kriterium ist: Wird ausdr�cklich oder implizit
eine kulturelle Anpassung von Zuwanderern einge-
fordert oder liegt die Betonung auf historischem und
politischem Faktenwissen? Der bundesweite Einb�r-
gerungstest, der von September 2008 an gelten soll,
beschr�nkt sich auf solche Wissensfragen. Darin �h-
nelt er dem amerikanischen Test. Der nieder-
l�ndische Test bezieht st�rker auch kulturbezogene
Fragen mit ein.

K�nnten Sie Deutscher werden? W�rden Sie
den neuen Einb�rgerungstest bestehen? Wie
deutsch sind Sie? Mit diesen und �hnlichen
Fragen kommentierten deutsche Medien die
f�r den 1. September 2008 vorgesehene bun-
desweite Einf�hrung eines Tests zum Erwerb
der deutschen Staatsb�rgerschaft. Wann im-
mer sich ein Land entscheidet, einen Einb�r-
gerungstest einzuf�hren, wie dies etwa �ster-
reich, D�nemark oder Großbritannien in der
j�ngeren Vergangenheit getan haben, stellt
sich die Frage, ob die eigenen Staatsb�rger
den Test bestehen w�rden. Viele deutsche
Kommentatoren haben deshalb vor allem den
Schwierigkeitsgrad des bundesweiten Einb�r-
gerungstests betont.

Angesichts der hitzigen Diskussionen um den
im Januar 2006 eingef�hrten Einb�rgerungs-
test in Baden-W�rttemberg �berrascht es zu-
n�chst, dass die jetzige bundesweite Ein-
f�hrung eines Einb�rgerungstests keine
Grundsatzdiskussionen ausgel�st hat. Ein
Grund hierf�r mag sein, dass sich der nun
vorgestellte bundesweite Test maßgeblich
von dem baden-w�rttembergischen absetzen
will. Letzterer war von Kritikern als „Gesin-
nungs-“ oder auch als „Muslimtest“ bezeich-
net worden, da speziell Muslimen Fragen
nach ihren Einstellungen zum Recht auf
Selbstbestimmung der Frau, zur Bef�r-
wortung islamistischen Terrorismus’ oder zur
Akzeptanz von Homosexualit�t gestellt wur-
den. Im Gegensatz dazu kann der neue bun-
desweite Einb�rgerungstest als reiner Wis-
senstest gelten, der grundlegende Kenntnisse
etwa �ber die Kultur und Geschichte
Deutschlands oder die sich aus dem Grund-
gesetz ableitenden Rechte und Freiheiten ab-
fragt.

Ein Vergleich des deutschen Fragenkatalogs
mit dem seit langem in den USA etablierten

„US-citizenship test“, der ab Oktober 2008
in leicht �berarbeiteter Form eingesetzt wird,
zeigt �hnlichkeiten beider Tests sowohl hin-
sichtlich des Inhalts als auch der Konzeption
auf: In beiden Staaten sind alle Fragen und
die zur Auswahl stehenden Antworten be-
kannt und vorab einsehbar. Hier wie dort
geht es ausschließlich um Wissen. Sowohl die
USA als auch die Bundesrepublik haben einen
Schwerpunkt auf die Themenbereiche „Poli-
tik, Rechtsstaat und Demokratie“ sowie
„Geschichte und Landeskunde“ gelegt. In
den USA werden 98 Prozent und in Deutsch-
land 83 Prozent aller Fragen zu diesen The-
menkomplexen gestellt (siehe Tabelle).

Die Niederlande, lange bekannt als multi-
kulturelles Einwanderungsland mit liberaler
Einb�rgerungspolitik, haben 2003 einen et-
was anderen Weg gew�hlt. Wer Niederl�nder
werden m�chte, muss heute nachweisen, dass
er sich den Gepflogenheiten der neuen Hei-
mat anpassen kann. In dem 2003 neu einge-
f�hrten Einb�rgerungstest wird daher sehr
viel Wert auf die Bew�ltigung des allt�glichen
Lebens (50 Prozent) gelegt. Auch Fragen zur
Arbeitsmarktintegration und zum Umgang
mit wohlfahrtsstaatlichen Leistungen (18
Prozent) spielen eine Rolle. Politik und Lan-
deskunde sind dagegen weniger wichtig als in
den USA und in Deutschland. Daf�r wird der
Umgang mit kulturellen Unterschieden in den
Niederlanden direkter angesprochen. So lau-
tet eine Anforderung, dass sich der Zuwan-
derer ungeschriebene und in den Nieder-
landen g�ltige Regeln des Zusammenlebens
aneignen soll, indem er andere beobachtet,
um Rat fragt und um eine Korrektur des eige-
nen Verhaltens bittet. Der Zuwanderer soll
also wissen, wie er sich in sogenannten „we-
sentlichen Praxissituationen“ richtig verh�lt.

In allen drei L�ndern spielt der in der Tabelle
als „Kultur, Religion, Umgang mit kultu-
rellen Unterscheiden“ beschriebene Bereich
lediglich eine untergeordnete Rolle. In den
USAwird nur eine Frage zur Religionsfreiheit
gestellt, und auch im deutschen Fragen-
katalog finden sich kaum explizit auf kultu-
relle oder religi�se Unterschiede ausgerich-
tete Fragen. Allerdings zielen bestimmte
Antwortm�glichkeiten zu Fragen wie der
Kindererziehung (k�rperliche Z�chtigung),
zum Wahlsystem (reines M�nnerwahlrecht),
Eherecht (Polygamie) sowie zur Religions-
freiheit (drohende Strafe bei �bertritt zu
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Summary

Citizenship tests compared

Liberal democracies intervene to
different extents and in different
ways in individual integration pro-
cesses. Some states focus on prac-
tical and cultural aspects, others on
historical and political knowledge.
The new German citizenship test,
to be introduced in September, only
contains factual questions, similar
to the American citizenship test.
The Dutch immigrant test, in
contrast, also includes value-
oriented questions about culture.

Aus der aktuellen Forschung



einer anderen Religion) auf m�gliche kultu-
rell oder religi�s gepr�gte Praktiken und
Rechtsauffassungen des Kandidaten, die mit
der deutschen Rechtslage nicht vereinbar
sind. Insgesamt beschr�nkt sich der Test al-
lerdings auf die in Deutschland g�ltige
Rechtslage und fragt nicht nach den Ein-
stellungen des Bewerbers.

Die herausgearbeiteten Unterschiede zwi-
schen den USA, Deutschland und den Nieder-
landen verweisen auf das Selbstverst�ndnis
des jeweiligen Staates in der Integrations-
politik. Der US-amerikanische Test, der voll-
st�ndig auf Fragen zur individuellen Le-
bensf�hrung verzichtet, spiegelt die markt-
wirtschaftlich orientierte amerikanische
Integrationspolitik wider. Anders als in Eu-
ropa wird die Integration von Zuwanderern
in den USA nur sehr bedingt als Staats-
aufgabe verstanden. Dagegen schauen die
Niederlande auf eine eher interventionis-
tische Tradition in diesem Bereich zur�ck.
Dennoch sind Einb�rgerungstests auch in
L�ndern mit einer starken integrations-
politischen Tradition umstritten. Wie weit
sollte der Staat in individuelle Integrations-
prozesse eingreifen? Diese Frage ber�hrt ein
Dilemma liberal verfasster Demokratien:
Kulturelle und religi�se Anpassung von Zu-
wanderern einzufordern, verst�ßt gegen libe-
rale Grunds�tze. In Deutschland, das sich
lange als Nicht-Einwanderungsland ver-
standen hat, wird die Rolle des Staates bei
der F�rderung der Integration derzeit noch

definiert. Der neue bundesweite Einb�r-
gerungstest weist auf eine Beschr�nkung
staatlicher Integrationsforderungen auf juris-
tische, im Grundgesetz verankerte Normen
hin.
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Themenbereiche bei Einb�rgerungstests

Themen USA Deutsch-
land

Nieder-
lande

Politik, Rechtsstaat und Demokratie (politisches System, politische Partizipation, Grund-
rechte, Werte der liberalen Demokratie, EU)

53* 53 16

Geschichte und Landeskunde (Geografie, Staatssymbole) 45 30 6

Arbeit, Selbstst�ndigkeit, Arbeitslosigkeit, wohlfahrtsstaatliche Leistungen, Finanzierung
des Sozialstaats

1 5 18

Praktischer Alltag (Bildung, Erziehung, Gesundheit, Wohnen, Beh�rdeng�nge, Umgang
mit Diskriminierungen)

0 10 50

Kultur, Religion, Umgang mit kulturellen Unterschieden 1 2 10

Gesamt 100 100 100

*Alle Angaben in Prozent

Ausgewertet wurden die 100 Fragen mit den entsprechenden Antworten, die von Oktober 2008 an in den USA zur Einb�rgerung beantwortet werden
m�ssen, die 300 bundesweiten Fragen und jeweiligen Antwortm�glichkeiten, die von September 2008 an in Deutschland f�r eine Einb�rgerung beantwor-
tet werden m�ssen, sowie das detaillierte, aus 310 Themenstichpunkten bestehende niederl�ndische Curriculum f�r den Einb�rgerungstest (die eigent-
lichen Fragen sind geheim), das seit Januar 2007 gilt.

Wer eingeb�rgert wird

Bis Anfang der 1990er Jahre waren in
Deutschland Einb�rgerungen reine Er-
messensentscheidungen. Ab 1991
konnte dann bei einem 15-j�hrigen
Aufenthalt in Deutschland ein Anspruch
auf Einb�rgerung geltend gemacht wer-
den. Am 1. Januar 2000 trat das neue
Staatsangeh�rigkeitsgesetz in Kraft,
das zum einen in Deutschland ge-
borenen Kindern von Ausl�ndern mit
einem mindestens achtj�hrigen recht-
m�ßigen Aufenthalt in Deutschland ab
der Geburt die deutsche Staatsb�rger-
schaft zuerkennt. Zum anderen wurden
die Bedingungen f�r die Einb�rgerung
erleichtert. F�r eine Einb�rgerung wer-
den seitdem gefordert:
(1) Ein rechtm�ßiger Aufenthalt von
acht Jahren,
(2) das Bekenntnis zur freiheitlich-
demokratischen Grundordnung,
(3) ein unbefristetes Aufenthaltsrecht,
(4) Unterhaltsf�higkeit,
(5) die Aufgabe oder der Verlust der
bisherigen Staatsangeh�rigkeit,
(6) Straffreiheit,
(7) ausreichende Kenntnisse der deut-
schen Sprache und (ab September
2008)
(8) Kenntnisse der Rechts- und Gesell-
schaftsordnung und der Lebens-
verh�ltnisse in Deutschland.
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